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zurückzuweisen (§ 19 Abs. 3 Z. 1 lit. a VerfGG. 1953 in der Fassung
der Novelle BGBL Nr. 185/1964).

Da die Abtretung der Beschwerde gemäß Art. 144 Abs. 2 B-VG.
nur für den Fall vorgesehen ist, daß der Verfassungsgerichtshof
in der Sache selbst in dem Sinn entscheidet, daß durch den ange-
fochtenen Bescheid ein verfassungsgesetzlich gewährleistetes Recht
nicht verletzt wurde, war der diesbezügliche Antrag abzuweisen.

5432
Landeswasserbaubezirksamt Oberwart ; zur Rechtsnatur dieser
Dienststelle. Zum Wesen einer faktischen Amtshandlung (Art. 144
Abs. 1 B-VG.); von einer faktischen Amtshandlung kann dann
keine Rede sein, wenn ein Landeswasserbaubezirksamt handelt,
dem keine Befehls- oder Zwangsgewalt zukommt, und nichts
darauf hindeutet, daß die Maßnahme in der Absicht getroffen
wurde, sich behördlichen Charakter anzumaßen und in Anwen-
dung hoheitlicher Gewalt die erforderlich scheinende Maßnahme
zu treffen und außerdem die Maßnahme auch nicht im Auftrag

einer Behörde getroffen worden ist
Besehl. v. 15. Dezember 1966, B 15/66
Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Begründung:
1. Der Beschwerdeführer behauptet, grundbücherlicher Eigen-

tümer der Liegenschaft EZ. 16 KG. U. zu sein und in G. eine Gast-
wirtschaft zu betreiben. Am 29. Dezember 1965 habe er wahr-
genommen, daß der Pinkafluß, der seit Menschengedenken entlang
seiner Grundstückgrenze verlief, in einem neuen Flußbett mitten
durch sein Grundstück hindurchgeleitet worden war. Diese Arbeiten
seien auf Grund einer Anordnung des Landeswasserbaubezirksamtes
Oberwart am 27. und 28. Dezember 1965 durchgeführt worden.
Von dieser Maßnahme sei er vorher nicht verständigt worden. Hiefür
sei auch keine wasserrechtliche Genehmigung erteilt worden. Es
handle sich daher um eine faktische Amtshandlung, durch welche
er in seinem verfassungsgesetzlich gewährleisteten Recht auf Un-
versehrtheit des Eigentums verletzt worden sei.

H. Wie dem Akt der Burgenländischen Landesregierung zu ent-
nehmen ist, hat die Burgenländische Landesregierung am 15. Juli
1964 beschlossen, die Landeswasserbauleitung in Oberwart mit
Wirksamkeit vom 1. Jänner 1965 in ein dem Amt der Burgenländischen
Landesregierung, Abt. XIH/3-Wasserbau, nachgeordnetes Amt mit
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der offiziellen Bezeichnung Landeswasl;erbaubezirksamt Oberwart
umzuwandeln. Die sachliche Zuständigkeit dieses Amtes bestimmt
"ich nach dem Aufgabenbereich der Abteilung XIII/3-Wasserbau,
die örtliche Zuständigkeit erstreckt sich auf die Verwaltungsbezirke
Oberwart, Güssing und Jennersdorf. Das Wasserbaubezirksamt
hat keinen behördlichen Charakter, ist keine Rechtsperson und
teilt daher die Rechtspersönlichkeit des Landes.

III. Die Burgenländische Landesregierung wendet ein, daß
keine faktische Amtshandlung vorliege, weil keine Behörde mit
Befehls- und Zwangsgewalt eingeschritten sei. Der tatsächliche
Vorgang, der nicht bestritten wird, sei nach den Grundsätzen des
Privatrechtes zu beurteilen. Der erlittene Schaden sei bei den Zivil-
gerichten einzuklagen. DIe Landesregierung beantragt daher die
Zurückweisung der Beschwerde wegen Unzuständigkeit des Ver-
fal;sungsgerichtshofel;.

IV. Wie den vorgelegten Verwaltungsakten entnommen werden
kann, hat dal; Landeswasserbaubezirksamt Oberwart am 5. No-
vember 1965 bei der Bezirkshauptmannl;chaft Oberwart ein Projekt
der Räumung und Verbesserung des Abflußverhältnisses der Pinka,
Rotenturm-Unterwart, eingebracht und die Anberaumung einer
wasserrechtlichen Verhandlung beantragt. Bei der wasserrechtlichen
Verhandlung il;t dal; Amt als Partei aufgetreten. Für den Beschwerde-
führer ist dessen Vater eingeschritten, ohne daß eine Vollmacht ver-
langt worden wäre, weil er für den Grundeigentümer gehalten worden
war. Ein wasserrechtlicher Bescheid über diesen Antrag ist noch
nicht ergangen, weil noch die Zustimmung mehrerer Grundeigen-
tümer einzuholen war. Wie der mit dem Leiter dieses Amtes aufge-
nommenen Niederschrift zu entnehmen ist, hat das Amt sofort nach
dem Verhandlungstermin mit den Arbeiten begonnen, weil sich bei
der Verhandlung keine Schwierigkeiten ergeben hätten und seitens
des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft das Geld
mit der Auflage der Fertigstellung und Abrechnung bis Ende April
1966 zur Verfügung gestellt worden sei. Die Arbeiten hätten auch
nur in der kalten Jahreszeit zweckmäßig und kostensparend durch-
geführt werden können.

Auf Anfrage des Verfassungsgerichtshofes hat der Landeshaupt-
mann mitgeteilt, daß es sich bei der gegenständlichen Gewässer-
strecke um ein öffentliches Gewässer (eingetragen als "öffentliches
Wassergut") handle, Bauträger (Auftraggeber) s6ien die Gemeinden
Unterwart und Rotenturm/Pinka, schließlich, daß die wasserrecht-
liche Bewilligung noch nicht erteilt worden I;ei und daher Rechts-
grundlagen, auf welche die Maßnahme gestützt wurde, nicht vor-
gelegt werden könnten.
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Auf eine weitere Anfrage des Verfassungsgerichtshofes hat der
Landeshauptmann von Burgenland mit Schreiben vom 22. No-
vember 1966 mitgeteilt, daß der Leiter des Landeswasserbaubezirks-
amtes Oberwart wenige Tage nach Durchführung der Wasserrechts-
verhandlung (mit zunächst anstandslosem Ergebnib) unmitcelbar
den Beginn der Arbeiten angeordnet habe, da die Hochwasserschadens-
behebung und Räumung des Flußbettes zum Schutz vor weiteren
Hochwässern sehr dringend gewesen sei. Eine Ermächtigung hiezu
sei nur insofcrn vorgelegen, als die Maßnahme von Land uhd Bund
finanziell und technisch genehmigt gewesen sei. Das anordnende
Organ habe weder im konkreten Auftrag des Landes noch des Bundes
gehandelt, sondern im Sinne der allgemein gehaltenen Erlässe des
Bundes für die Hochwasserschadensbehebung und Hochwasser-
schutzmaßnahmen.

V. Es ist richtig, daß die Beschwerde nach Art. 144 B-VG. auch
dann ergriffen werden kann, wenn die Verletzung eines verfassungb-
gesetzlich gewährleisteten Rechtes nach der Behauptung des Be-
schwerdeführers durch eine sogenannte faktische Amtshandlung
stattgefunden hat. Das Wesen der faktischen Amtshandlung be-
steht nun darin, daß das Einschreiten der Behörde im Rahmen der
ihr zustehenden Befehls- und Zwangsgewalt geschehen ist. Dies er-
gibt sich aus dem UmE>tand,daß die Beschwerde nach dem Wort-
laut des Art. 144 Abs. 1 B-VG. gegen Bebcheidegerichtet sein muß,
wobei das Gesetz den Begriff des Bescheides durch die in Klammer
beigesetzten Ausdrücke "Entscheidung" oder "Verfügung" erläutert.
Der Verfassungsgerichtshof erblickt in Übereinstimmung mit der
Lehre das Wesen des Bebcheides in dem rechtsgestaltenden oder
rechtsfeststellenden Inhalt einer individuellen behördlichen Er-
ledigung (Slg. Anhang NI'. 7/1956). Im vorliegenden Fall kann aber
von einer faktischen Amtshandlung deshalb keine Rede sein, weil
das Land3swa8E>erbaubezirksamt nicht im Rahmen einer ihm zu-
stehendEn Befehls- odtr Zwangsgewalt gehandelt hat. Herrbchafts-
befugnisse können nur durch Gesetz geschaffen werden. Das ist im
vorliegenden Fall nicht geschehen. Der BC8chlußder Landesregierung,
womit das Landeswassfrbaubczirk8amt eingerichtet wurde, besagt
ausdrücklich, daß diesem Amt kein Behördencharakter zukommt.
Den Eingriff in das Eigentumsrecht des Beschwerdeführers hinsichtlich
seines Grundstücke8 hat aber, wie der Beschwerddührer in Überein-
stimmung mit den Angaben des Leiters des Landeswasserbaubezirk8-
amtes behauptet, das W'asserbaubezirk8amt vollzogen.

Der Beginn der Arbeiten wurde vom Leitu diebes Amtes aus
eigenem Antrieb angeordnet. Nichts deutet darauf hin, daß dies
in der Ab8icht geschehen ist, sich behördlichen Charakter anzumaßen
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und in Anwendung hoheitlicher Gewalt die erforderlich scheinenden
Maßnahmen zu treffen. Im Verfahren iI"t auch kein Anhalt"punkt
dafür zutage getreten, daß er "eine Maßnahmen Eetwaim Auftrage
einer Behörde (Landeshauptmann, Landesregierung) getroffen hätte.

Die mangelnde Absicht eines hoheitlichen Eingriffes stimmt
durchaus mit der äußeren Erscheinungsform des Landeswasser-
baubezirkbamteb überein : Die"es ist im vorangegangenen wasser-
rechtlichen Verfahren vor der Was",errechtsbehörde aus-
schließlich als Partei, so wie die anderen Parteien des Verfahrens,
aufgetreten. Damit if>t auch allen Beteiligten am Verfahren das
Fehlen hoheitlicher Befugnisbe de8 Baubezirksamtes augenfällig ge-
worden.

In der Annahme, daß die Zustimmung aller Beteiligten vorliege,
hat dieses Amt im Interesse der Bauträger ähnlich wie eine private
Bauunternehmung vorzeitig (vor Erlassung und Rechtskraft eines
entsprechenden Bescheideb der Wasserrechtsbehörde) mit den Ar-
beiten begonnen. Somit steht fest, daß dieses Amt im Rahmen der
privatwirtschaftlichen Aufgaben de" Landes Burgenland, nicht
aber als Behörde (ähnlich der Bundesstraßenverwaltung hinsichtlich
des Baues von Bunde"straßen) gehandelt hat. Es liegt demnach
auch keine ab Bescheid zu wertende faktische Amtshandlung einer
Verwaltungsbehörde vor. Da aber der Verfassungsgerichtshof nur
befugt ist, über Beschwerden gegen Bescheide einer Verwaltungs-
behörde zu erkennen, war diese Beschwerde wegen Nichtzuständigkeit
des Verfassungsgerichtshofes zurückzuweisen.

5433
Bangseuchen-Gesetz, BGB!. Nr. 147/1957; zur Rechtsstellung und
zum Aufgabenbereich des beauftragten Tierarztes (§ 3 Abs. 3);
kein Eingriff in die Erwerbsausübungsfreiheit durch Widerruf
einer Beauftragung gemäß § 3 Abs. 3; zur Rechtsnatur der Be-
ziehungen zwischen beauftragtem Tierarzt und Tierhalter. Keine
Verletzung des Gleichheitsrechtes oder der Erwerbsausübungs-

freiheit
Erk. v. 15. Dezember 1966, B 280/66

Die Beschwerde wird abgewiesen und dem Verwaltungsgerichtshof ab-
getreten.

Entscheidungsgründe :
Der Beschwerdeführer j"t vom Landeshauptmann von Ober-

österreich am 5. Feber 1963 mit der Kennzeichnung, Lochung, Blut-


